
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  
 

vor dem Hintergrund der schwieri-
gen Erwerbssituation in der Land-
wirtschaft fand in dieser Woche der 
CDU/CSU-Fraktionskongress 
„Landwirtschaft in Deutschland –  

Wege in die Zukunft“ in Berlin statt. Auf meine 
Einladung hin kam zu der mit Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt, dem Präsiden-
ten des Deutschen Bauernverbands Joachim 
Rukwied und dem CDU/CSU-Fraktions-
vorsitzenden Volker Kauder hochkarätig besetz-
ten Diskussionsveranstaltung auch eine Abord-
nung von Landwirten aus dem Kreis Warendorf 
in den Deutschen Bundestag, um die Anliegen 
der heimischen Landwirte zu vertreten. Lebens-
mittel sind in Deutschland noch nie so sicher, 
bezahlbar und vielfältig gewesen wie heute. 
Dieser hohe Lebensmittelstandard ist unzweifel-
haft der Verdienst einer leistungsfähigen bäuerli-
chen Landwirtschaft. Das wird momentan leider 
nicht entsprechend gewürdigt. In Zukunft müs-
sen die Landwirte wieder deutlich mehr gesell-
schaftliche Anerkennung erfahren. Zudem müs-
sen sich die Verbraucher am Ende die Frage 
stellen, was Qualität und höhere Standards ihnen 
wirklich wert sind. Nur mit einer veränderten 
Einstellung zu Preis und Produkt werden wir die 
deutschen Landwirte dauerhaft stärken. Eines 
jedoch steht fest: Die CDU bekennt sich klar zur 
bäuerlichen Landwirtschaft! Deshalb plant die 
Bundesregierung derzeit ein zweites Liquiditäts-
hilfeprogramm zur Unterstützung der Landwirte 
in der Preiskrise im Bereich Milch und Schwei-
nefleisch. Für dessen Umsetzung werde ich mich 
intensiv in Berlin einsetzen!  
 
Diese und weitere Themen und Termine begleite-
ten meine Arbeit in dieser Woche in Berlin: 
 
 Fraktionsgespräch zum Bundesteilhabegesetz 

 Treffen der AG Kommunalpolitik zum Thema 
Wertstoffgesetz 

 Diskussion mit Schülern der Theodor-Heuss-
Schule Oelde 

 Gespräch zur Wasser- und Schifffahrtsreform 
mit Vertretern des Bundesverkehrsministeri-
ums 

 Meinungsaustausch mit mittelständischen 
Straßenbauunternehmern zu Öffentlich Priva-
ten Partnerschaften (ÖPP) 

 Treffen mit Vertretern des Gesamtverbands der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 

 
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine interessante 
Lektüre des Newsletters und möchte Sie zudem 
auf meine Homepage www.cdu-sendker.de hin-
weisen. 
Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
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Algerien, Marokko und Tunesien  
werden sichere Herkunftsstaaten 
 

Es erreichen seit 2016 weniger Flüchtlinge Deutschland. Im März dieses 
Jahres sind nur noch 20.000 Asylsuchende nach Deutschland eingereist. 
Im den letzten drei Monaten des Jahres 2015 wurden noch knapp eine halbe 
Million Asylsuchender im sogenannten Easy-System des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) registriert, im ersten Quartal dieses Jah-
res ist ihre Zahl auf 170.000 zurückgegangen. Das sind 66 Prozent weniger 
Menschen. 
Auch die von der Bundesregierung ergriffenen gesetzgeberischen und ad-
ministrativen Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung der Flüchtlingszah-
len zeigen ihre Wirkung. Derzeit kommen täglich weniger als 200 Menschen 
nach Deutschland, im Jahr 2015 waren es täglich teilweise mehr als 10.000.  
Darunter sind immer noch viele, deren Asylanträge von vornherein sehr 
geringe Erfolgsaussichten haben.  
Diese Anträge sollen daher zügiger bearbeitet und entschieden werden, so 
dass im Falle einer Ablehnung auch die Rückführung schneller erfolgen 
kann.  
 
Eine Möglichkeit hierzu bietet die Einstufung von Staaten als sichere Her-
kunftsstaaten. Zudem hat die Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere 
Herkunftsstaaten gemeinsam mit anderen Maßnahmen der Bundesregierung 
zu einem erheblichen Rückgang der Asylsuchenden geführt. Durch den 
Gesetzentwurf, der in dieser Woche im Deutschen Bundestag beraten wird, 
werden die Staaten Demokratische Volksrepublik Algerien, Königreich Ma-
rokko und Tunesische Republik zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder sub-
sidiärem Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Dezember 2011 liegen bei diesen Ländern nur 
in wenigen Einzelfällen vor.  
 
Vor der Einstufung der drei genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten 
hat sich die Bundesregierung anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung 
und allgemeinen politischen Verhältnissen ein Gesamturteil über die für 
eine Verfolgung bedeutsamen Verhältnisse in dem jeweiligen Staat gebildet. 
Nach sorgfältiger Prüfung ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass in den 
genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort generell, systematisch 
und durchgängig weder Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge willkür-
licher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen be-
waffneten Konflikts zu befürchten sind. Auch die Schutzquoten im Asylver-
fahren wurden für die Beurteilung mit herangezogen. 
Durch die zahlreichen, zumeist aus nicht asylrelevanten Motiven gestellten 
Asylanträge werden Bund, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten 
für die Durchführung der Verfahren sowie für die Versorgung der in 
Deutschland aufhältigen Asylsuchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu 
Lasten der tatsächlich schutzbedürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger 
Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Deutschland wird dadurch als Zielland für aus nicht asylrelevanten Moti-
ven gestellte Asylanträge weniger attraktiv. 
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  

 

Berufliche Weiterbildung wird gestärkt 
 

Der wirtschaftliche, technische und qualifikationsspezifische Strukturwandel auf dem Ar-
beitsmarkt führt einerseits zu einer höheren Nachfrage an Fachkräften und bewirkt anderer-
seits jedoch, dass sich Chancen für gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer am Arbeitsmarkt verschlechtern. Schon seit einiger Zeit ist sichtbar, dass trotz guter 
Arbeitsmarktentwicklung insbesondere gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schwierigkei-
ten auf dem Arbeitsmarkt haben. 
Es wird daher klargestellt, dass der Vorrang, jemanden in ein neues Beschäftigungsverhält-
nis zu vermitteln, einer Weiterbildungsförderung nicht entgegensteht, wenn durch die Wei-
terbildung eine dauerhafte berufliche Eingliederung erreicht werden kann. Langzeitarbeits-
lose und Arbeitslose mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen können zur besseren 
Eignungsfeststellung durch längere Maßnahmen oder Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber 
gefördert werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die noch nicht über eine Berufs-
ausbildung verfügen, können Förderleistungen zum Erwerb von Grundkompetenzen erhal-
ten, wenn dies für eine erfolgreiche berufliche Nachqualifizierung erforderlich ist. Zur Stär-
kung von Motivation und Durchhaltevermögen erhalten sie bei Bestehen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen jeweils eine Prämie. Bei betrieblicher Umschulung können begleitende 
Hilfen erbracht werden. Die Weiterbildungsförderung in kleinen und mittleren Unterneh-
men wird fortentwickelt, indem die Förderung weiter flexibilisiert wird. 
Für gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund von 
Restrukturierungen von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wird zudem eine neue Fördermög-
lichkeit für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung in Transfergesellschaften geschaffen. 
Dadurch werden Anreize gesetzt, Qualifizierungsmaßnahmen, die für die Eingliederung in 
eine neue Beschäftigung notwendig sind, während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld 
durchzuführen. 
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Anlegerschutz verbessern und Transparenz auf den Kapitalmärkten erhöhen 
EU-Kommission muss inhaltliche Klarheit bei Finanzmarktrichtlinie schaffen 

 

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch das Erste Finanzmarktnovellierungsge-
setz beschlossen. Dazu erklärt der zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Matthias 
Hauer MdB: 
„Der Gesetzentwurf ist ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und verbessertem Anlegerschutz auf den 
Kapitalmärkten. Die Meldepflichten für Emittenten werden erweitert und die Strafen bei Insiderhandel 
und Marktmanipulation spürbar erhöht. Statt einer Million Euro sind künftig bis zu fünf Millionen Euro  

Geldbuße möglich. Ferner werden europaweit einheitliche Regeln für die sogenannten Beipackzettel von Finanzprodukten 
die Vergleichbarkeit und Verständlichkeit der Produkte erhöhen. 
Die Beratungen haben aber auch gezeigt, wie schwierig es ist, über Regelungen gegen Marktmissbrauch zu beraten, wäh-
rend es auf europäsicher Ebene immer noch keine Klarheit zur Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie (MiFID II) und den 
konkretisierenden Rechtsakten der Europäischen Kommission gibt. Hier gibt es viele Überschneidungen und Wechselwir-
kungen, die berücksichtigt werden müssen. Daher muss jetzt auf europäischer Ebene Klarheit über die Ausgestaltung der 
Vorgaben geschaffen werden, damit wir zügig mit den Beratungen zum  Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz beginnen 
können.“ 
 

Hintergrund: Zum einen geht es um die Anpassung der Marktmissbrauchsregulierung an das Aufkommen von neuartigen 
Handelsplattformen. Dazu wird unter anderem der Katalog der Finanzinstrumente, auf die Vorschriften gegen Marktmani-
pulation Anwendung finden, erweitert. Darüber hinaus soll die Überwachung von Marktmissbrauch auf Warenderivate-
märkten und bei Benchmarks (z.B. Libor) verbessert werden. Der Gesetzentwurf sieht ferner die Erweiterung der Melde-
pflichten für Emittenten und die Stärkung der Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden bei Markt-
missbrauch vor. Außerdem werden die Sanktionsmöglichkeiten bei Insiderhandel und Marktmanipulation vereinheitlicht 
und verschärft. Zum anderen werden mit dem Gesetzentwurf notwendige Anpassungen an die europäische PRIIP-
Verordnung („Beipackzettel“ für Finanzprodukte) vorgenommen. Wesentliche Inhalte dieser Neuregelung sind europaweit 
einheitliche Anforderungen an die Informationen, die Kleinanlegern bei dem Vertrieb von „verpackten“ Anlageprodukten 
zur Verfügung gestellt werden müssen, die Harmonisierung von Anforderungen an Inhalt und Format dieser Informations-
blätter, die Möglichkeit der Aufsichtsbehörde, bei Missständen Produkte zu verbieten, die Einrichtung eines Beschwerde-
verfahrens und Vorgaben für nationale Sanktionsvorschriften.      Foto: Emil Zander 
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